
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den $$ 1 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 

1 8. November 2013

für Nichtwohngebäude

Registriernummer 2 Nw-2014-0oo3zozo1 1Gültig bis
21.12.2024

Gebäude
Hauptnutzung /

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzeuger 3' a

Nettogrundfläche 5

Wesentliche Energieträger für
und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung / Kühlung 3

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

energieeffizienz+21
Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20
46483 Wesel

Neubau
Vermietung / Verkauf

tr Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

! Aushangpflicht
! Sonstiges (freiwillig)

!
X

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarls unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfläche d¡ent die Nettogrundfläche. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen
(Seite 4).

! Oer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach $ 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

¡ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statislischen Auswertun gen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch n Eigentümer ( Aussteller

tr Dem Energieausweis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität be¡gefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller: *e*21
!v!vw.eeplusz1 .dc

Wrqrdffiq e

Poppelbar":instr.
4n
¿1,

46483

Unlerschrift des AusstellersAusstellungsdatum

1 Datum der angewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeiliger Zuteilung
der Registriernummer (S 17 Absatz 4 Salz 4 und-5 EnEV) ist das Dalum der Anlragslellung e¡nzutragen; die Registriernummer ist nach deren

- Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich a 
bei Wärmenetzen Bauiahr der Übergabestalion

" Nettogrundfläche ¡st im Sinne der EnEV ausschließlich der behe¡zte / gekühlte Teil der Neltogrundfläche

llollgenrolh Sottwarê, Enêrgieberater 18599 8.0-9

-.!
ÉWohn- und Geschäftshaus

Fernwärme

Ehrenstr. 69 / Kettengasse, 50672 Köln

1.501,0 m'

Gewerbeanteil

Fernwärme

ca.1900 (Umbau ab 1970)

Art: Verwendung:

X
!

Fensterlüftung
Schachtlüttung

tr Lüftungsanlaoe mit Wärmerückgewinnung
þ Lüttunlsanlale ohne Wärmerücìkgewinnùng

I Anlage zur
Kühlung

Ë
å
â



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

5

Endeneroiebedal - Seile 2

Der Endengrgiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich

benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,

Lüftung und Kühlung an. Er wird unter Standardklima und StandardnuEungs-

bedingungen errechnet und ist ein lndikator für die Energieeff¡zienz eines

Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiè-

menge, die dem Gebäude unter Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berüc*sichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss, da-

mit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-

dige Lüftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt wèrden können. Ein

kleiner Wert signalisiert einen ger¡ngen Bedarf und damit eine hohe

Energieeff¡zienz.

Anoaben zum EEWärmeG - Selte 2

Nach dem EEWårmeG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuer-

bare Energien zur Deckung des Wärme- und Kåltebedarfs nutzen. ln dem

Feld,"Angaben zum EEWärmeG" sind die Art der eingesetzten erneuerbaren

Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld

,,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, wenn die Anforderungen des

EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von

Energie erlüllt werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zuständigen Be-

hörde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfüllung durch die ErsaÞmaß-

nahme und der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärften

Anf orderungswerte der EnEV.

Endeneroieverbrauch - Selte 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für

das Gebåude auf der Basis der Abrechnungen von He¡zkoslen bzw. der

Abrechnungen von Energielieferanten erm¡ttelt. Dabei werden die Energie-

verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Nutzein-

heiten zugrunde gelegt. Die so ermitte¡ten Werte sind spezifische Werte pro

Quadratmeter Nettogrundfläche nach der EnEV. Der erfasste Energiever-

brauch für die Heizung wird anhand der konkrelen örtlichen Wetterdaten und

mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech-

net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-

tische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen

Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder

eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und

sich ändernden Nutzerverhaltens oder sich ändernder Nutzungen vom ange-

gebenen Endenergieverbrauch ab.

lm Fall längerer Leerstände wird hierfür einpauschaler Zuschlag rechnerisch

bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweitder-

art¡ge Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,,Ver-

brauchserfassung" zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebäu-

de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert s¡gnalisieren eine gute

energetische Qualität ¡m Vergleich zum Gebäudebestand dieses Gebäude-

typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch b€tragen,

auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppêlte dês jeweiligen Vergleichswerls.

Primärenerdieverbrauch - Seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt ermit-

telten Endenergieverbrauch für Wärme und Strom hervor. Wie der Pr¡mär-

energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-

kette der jeweils eingesetzten Energ¡eträger berücksichtigen.

gemäß den $$ 1 6 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 
1 g. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer NW-2014-000320701 2
2

gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom r 18, November 2013

Erläuterungen

Anoabe Gebäudetell - Sìelte 1

Bei Nichtwohngebáuden, die zu einem nicht unêrheblichen Antêil zu Wohn-

zwecken genuÞt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises gemäß

dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebäudeteil zu beschränken, der
getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen $ 22

EnEV). Dìes wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut-

lich gemacht.

Primärenergiebedarf "Gesamtenerg ieeff izienz"
COr-Emissionen 3 81,4 kg/(mr.a)

PrimärenergiebedarÍ dieses Gebäudes

29,4,3 kWh/(mz.a)

:

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 >500

Angaben zum EEWärmeG 6

Nulzung erneuerbarer Energlên zur fÞckung des Wärme-und
Kältebedals auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes (EEWämec)

Art: [r,eckungsanteil:

Ersatzmaßnahmen 7

Dle Anforderungen des EEWåfmeG werden durch die
E¡saEmaßnahme nach S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWä¡meG
erft¡llt.
tr Die nach $ 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften

Anforderungswerle der EnEV sind eingehalten.
Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kwh/(m¿a)

D Die in Verbindung mit S 8 EEWärmeG um %
verschärflen Anforderungswerte der EnEV sind eingehallen.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kwh/(maa)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Dle- Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebe-
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahreñ afternativõ Ver-
eìnfachungen zu, die im Einzelfall zu unlérschiedlichen Ergebnissen
f ühren können. f nsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tãtsäih-
lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedadswerle sind spezif i-
sche.W€rte nach der EnEV pro Quadralmeler beheizte/gekühlle i{eüo-
grundfläche.

Emeuerbare Enero¡en - Seite 1

Hier wkd dariiber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare Energien

genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zum EEWärmeG)

dazu weitere Angaben.

Enero¡ebedarf - Seite 2

Der Enêrg¡ebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den

Endenergiebedarf für die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-

leuchtung, Ltiftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden rechne-

risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-

unterlagen bzw. gebåudebezogener Daten und unler Annahme von standar-

disierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten, defin¡ertes

Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärmegew¡nne)

berechnet. So lässt sich die energet¡sche Qualitåt des Gebäudesun-

abhängig vom Nutzerverhalten und von dêr Wetterlage beurteilen. lnsbeson-

dere wegen der standardisierten Randbed¡ngungen erlaubên die angege-

-benen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärêneroiebedarf - Seite 2

Der Pr¡märenergiebêdal bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

ben¡cksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette" (Er-

kundung, Gew¡nnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzlen

Energ¡elräger (2.8. Heizö|, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein

kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-

effizìenz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-

zung. Die angegebenen Vergleichswerte geben ftir das Gebäude die Anfor-

derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-

ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung

des Gebäudes, d¡e nach den Vorgaben des S I Absatz 1 Satz 2 EnEV

durchgeführt wird, einzuhalten. Bei Bestandsgebäuden dienen sie zur Orien-

tierung hinsichtlich der energetischen Qualität des Gebäudes. Zusätzlìch

können d¡e mit dem Energiebedarf verbundenen COr-Emissionen des

Gebäudes freiw¡ll¡g angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Primärenergiebedarf betråþt, auf die Zehnerstel-

le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,,EnEV Anforderungswert

modernisierter Altbau" (140 % des ,,EnEV Anforderungswerts Neubau").

Wärmeschutz - Seite 2

Die ËnËV stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen auch

Anforderungen an die energet¡sche Qualität aller wärmeübertragenden Um-

fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten

an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor ÜberhiÞung) eines Gebäu-

des.

Pfllchlanoaben ff¡r lmmobilienanzeicen - Selte 2 und 3
Nach dèr EnEV besteht die PflÌcht, in lmmobilienanzeigen die in S 16a

Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafür erfordefichen Angaben

sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2

oder 3.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

.::J

Anforderunoen oemäß EnEV a

Primäreneroiebedarf

lst-Wert 294,3 kWh/(mz.a) Anforderungswert t7o,t kwh/(m,.a)

Mitllere Wärmedurchoanoskoeffizienten I eingehalten

Sommerlichêr Wärmeschulz lbei Neubau) [J eingehalten

En EV-Anforderun gswert
modernisierler Altbau (Vergleichswert)

Jährlicher

Für Eneroiebedarfsbelechnunoen ven¡vendetes Verfahten

I Ver{ahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV

I Verfahren nach Anlage 2 Nummer 3 EnEV ("Ein-Zonen-Modell,')

! Vereinfachungen nach S I Absatz 2 EnEV

I Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV

Endenergiebedarf

Energ¡elräger

En EV-Anforderu ngswert
Neubau (Vergleichswert)

Heizung Warmwasser Eingebaute

î1

in kWh/(m¿a)

Lüftung 5) Kühlung einschl Gebäude

109,7

80,5

10, f

114,3 kWh/(mr.a)

Fernwärme

Strom

Strom-Mix

Endenergiebedarf Wärme [Pftichtangabein tmmobitienanze¡gen]

Endenergiebedarf Strom [Pftichtangabein tmmobitienanzeigenl

Zonen
Nr Zone

tr weitere Zonen in der Anlage

86,1 kWh/(mz.a)

Fläche [mr] Anteil

40,6

45,1

14,3

%

2

3

4
Ã

7

1 siehe Fußnote 1 auf Se¡te 1 des Energieauswelses 2 siehe Fußnote 2 auf Se¡te 1 des Energ¡eausweises 3 freiwillige Angabea nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des S I 6 Absatz I Salz g EnEV s nur Hitfsenergiebedarf6 nur bei Neubau t nur bei Neubau im Èall der Anwendung von S 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

109,7

1,0 59,2 20,4

4,5 5,5

Einzelhandelsrläche 711,0

Bürofläche 790,0

Lagerfläche 250,0

Hollgenrolh Soltware, Ëneroieberatêr 18599 LO.g
Hongenroth SofMare, Energiobêraler 18599 8.0.9



ENERGIEAUSWEIS fiir Nlchtwohngebäude
gemåß den $g 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

ZusaÞinformationen zur Datenerfassung und Berechnung
nach Energieeinsparverordnung und DIN 18õgg

Nettosrundfläche

Zur Ermittlung der Energiekennwerte wurde das Gebäude in Zonen
unterteilt. Die Nettogrundfläche weist die Flächen der beheizten
oder gekühlten Zonen des Gebäudes aus. sie kann somit von der
tatsächlichen Grund-, Miet- oder Nutzfläche abweichen.

Bauteilaufbau

Die Erfassung der jeweiligen Bauteilaufbauten erforgte durch
Aufmaß vor Ort. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
bewertet die energetische Qualität des Bauteils und wurde anhand
baujahrstypischer Vergleichsdaten oder gesetzlicher Typologie-
werten ermittelt.

Anlaqentechnik

Ermittlung der spezifischen Kennwerte von Heizungsanlage,
Warmwasserbereitung, Klima- und Lüftungsanlage sowie
Beleuchtungstechnik gemäß der Gegebenheiten am Gebäude.

Randbedinsunqen

ENERGIEAUSWEIS
gemäß den gg 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Endenergieverbrauch

E Warmwasser enthalten

IÞr Wert enthålt den Stromverbrauch für

tr Zusatzheizung tr Warmwasser tr Lüftung

Verbrauchserfassung

Zeitraum Pr¡mäÊ
energie-
faktor-

bis
Energietrãger a

ftir Nichtwohngebäude

Registriernummer 2 NW-2014-o0og2o7o1 3

tr eingebaute Beleuchtung tr Kühlung ¡ Sonstiges

0 50 100 150 200 2S0 900 3S0 ¡!00 450 >S00

.
0 5() 100 150 2OO 250 3(x) g5O ¿too ¡tso >S0OT= tt:-

Energieverbrauch
tkwhl

Anle¡l
Warmwasser

tkwhl

Anteil Heizung

lkwhl

Energ¡e-
verbrauch

Strom
KlÍma-
faklor

Der Energiebedarf des Gebäudes stellt einen theoretischen wert
unter Normbedingungen dar. Dies dient der vergleichbarkeit von
Gebäuden. Die Nutzung und Beheizung der einzelnen
Gebäudezonen ist Basis festgelegter Randbedingungen und
können im Einzelfall von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

von

Gebäudekalegorie/
Nutzung

Primärenergieverbrauch d ieses Gebäudes

Gebäudenutzung

Vergleichswerte 3

Erläuterungen zum Verlahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchs-
kennw€rten ist durch die Energieeinsparverordnung
vorgegeben. Die Werte sind spez¡fische Werte pro
Quadralmeler beheizte/gekühlte Nettogrundlläche. Der
lalsächliche Energieverbrauch eines Gebåudes weicht
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und s¡ch
ändernden Nulzerverhallens von den angegebenen
Kennwerten ab.

Flächenanleil
Heizung und

Slrom

ee*21 r 
siehe Fußnole 1 auf Seile 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seile 1 d€s Energieausweises3 veröffentlicht unter www.bbsr-energieéinsparung.de durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Sladtentwicklung im Einvernehmen
m¡t dem Bundesministerium für wirtschafl und Technologie a gegebenenfalls auch Lãerstandszuschläge in kwh€ nergie ê ff¡.¡enzplus2l

Hotlgenrolh Software, Energieberater 18599 8.0.9



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den gg 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

für Nichtwohngebäude

Registriernummer 2 NW-2014-000920201 4Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünst¡gen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind tr möglich ( nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

tr weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

(freiwillige Angaben)

Nr geschätzle
Amort¡sa-
tionszeit

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

tn
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzel-
maß-

nahme

empfohlen

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformat¡on.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

energieeffizienz+21, Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20, 46483 Wesel

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnole 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Holtgenroth SofMarê, Energieberater 18599 8.0.9

2 siehe Fußnote 2 auf Se¡te 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohng¡ebäude
gemäß den gg 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 

1 B. November 2013

Gültig bis
21.12.m24 Rcgiotricrnummer2 NW-2014-00092o701 AUShang

ffiät¡de
Hauptnutzung /

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Nettogrundfläche

Wesentliche Energieträger für
Heizu und Warmwasser

Erneuerbare Energien Verwendung:

Primärerrrg¡olreörf

E n EV-Anforderu ngswert
Neubau (Vergleichswert)

Primörenergiebedarf dlesss Gcbäudes

2943 kWh(maa)

1
En EV-Anforderu ngswert
modern¡siêrter Altbau (Vergleichswert)

t
0 50 lm 15{l 200 250 3{t0 350 /$0 ¿t50 >SOO

Aufteilung EnorgielletlrÍ

NuEenerg¡e Endênêrg¡e Primärenergle

Aussteller:

energieeffizienz+21
Beratende lngenieure
Poppelbaumstraße 20
46483 Wesef

300

ãn

100

Li¡flung

Wbrfirüqff

+
.,,¡à

'ta

'.Ð
22w1Êúßéplusz1.d

e?t+wgq
' Datum der angewendelen EnEV, gegebenenfalls angewendelen Änderungsverordnung zur EnEV
'Beinichlrechlzeil¡gerzulellungderRêglstriernummer($lTAbsatz4Satz4undsEnEV)istdasDatumderAnlragslellungeinzutragen;die

Regislriernummer ist nach deren Eingang nachlråglich einzusetzen.

Wohn- und Geschäftshaus

Ehrenstr. 69 / Kettengasse, 50672 Köln

Gewerbeanteil

ca. 1900 (Umbau ab 1970)

1.501,0 me

Fernwärme

Art

.l1r tt ) -rt ;,tr¡; | )ll')tl : t|- lt)t)t,tll)

l-iÊ¡"zrl|ra;

Hotlgênrolh Soflwaro, Enor0leb€rater 1 Bb99 LO.g


